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Motion RK-N.
Rechtsstillstand im Betreibungswesen.
Ausnahmeregelung für die Reisebranche

Motion CAJ-N.
Suspension des poursuites.
Exception pour le secteur du voyage

CHRONOLOGIE

NATIONALRAT/CONSEIL NATIONAL 06.05.20
STÄNDERAT/CONSEIL DES ETATS 06.05.20

Antrag der Kommission
Annahme der Motion

Proposition de la commission
Adopter la motion
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Präsident (Stöckli Hans, Präsident): Der Bundesrat beantragt ebenfalls die Annahme der Motion.

Rieder Beat (M-CEB, VS), für die Kommission: Es herrscht Aufbruchstimmung, aber eine Vorbemerkung als
Rückblick auf die eben geführte Debatte erlaube ich mir hier schon: Wir bewegen uns ja unter Notrecht. Wir
sind rechtsstaatlich auf einer sehr schwierigen Ebene unterwegs, wenn wir über Notrecht in Gesellschafts-
recht eingreifen wollen, in Aktienrecht, Mietrecht, Pachtrecht, fundamentale Grundrechte, Pauschalreisever-
träge, SchKG, Prozessrecht usw. Dann wird es schwierig. Ich kann nur an die Staatspolitische Kommission
appellieren, sich vielleicht einmal intensiv über die Kriterien und die Schranken von Notrechtsgesetzgebung zu
unterhalten.
Jetzt kommen wir zum vorliegenden Geschäft – es ist weit weniger bestritten als das vorherige Geschäft. Es
geht um einen Notrechtseingriff. Aber ich bin sehr froh, dass die Kommission für Rechtsfragen des Ständerates
keinen einzigen aktiven Eingriff in unsere Rechtsordnung beantragt hat, sondern nur einen Eingriff, der quasi
eine Einfrierung der Situation möchte, wie sie heute im Bereich der Reisebranche vorherrscht.
Die Kommission für Rechtsfragen des Nationalrates hat am 28. April 2020 eine Motion eingereicht. Die Motion
beauftragt den Bundesrat damit, den mit Wirkung vom 18. März 2020 bis 19. April 2020 angeordneten Rechts-
stillstand im Betreibungswesen exklusiv für die Reisebranche bis zum 30. September 2020 zu verlängern. In
seiner Stellungnahme vom 1. Mai 2020 beantragt der Bundesrat die Annahme dieser Motion. Unsere Kommis-
sion konnte gestern tagen und hat eine Eventualberatung durchgeführt, da das Plenum des Nationalrates noch
nicht getagt hatte, und hat die Motion mit 10 zu 1 Stimmen bei 2 Enthaltungen zur Annahme empfohlen. Heu-
te Morgen wurde die Motion auch im Nationalratsplenum behandelt; es wurde dieser Motion stillschweigend
zugestimmt.
Ich schildere kurz die Sachlage; sie ist nicht ganz trivial und hat auch eine gewisse Bedeutung: Die Reise-
branche ist zwischen Hammer und Amboss. Die Kunden können aufgrund des Pauschalreisegesetzes die
Reisebüros zur Rückzahlung ihrer Vorauszahlungen an Reisen verpflichten und sie auch entsprechend betrei-
ben. Die Reisebüros haben diese Gelder bereits an die Luftfahrtunternehmen, an die Kreuzfahrtunternehmen,
Busunternehmen und Einzelanbieter im Ausland weitergereicht. Es ist ihnen unmöglich, diese Gelder jetzt von
diesen Unternehmen zurückzuholen. Von diesen Unternehmen, zum Beispiel von der Swiss, werden techni-
sche Probleme geltend gemacht. Teilweise befinden sich diese Unternehmen aber selbst in einer schweren
wirtschaftlichen Krise.
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Die Folge davon ist die Gefährdung von 8000 Arbeitsplätzen in der Reisebürobranche. Es geht um eine Summe
von etwa 500 Millionen Schweizerfranken, die hier offensteht. Davon ist ein Grossteil bei den Flugunterneh-
men blockiert, der Rest aber auch, ich habe das bereits erwähnt, bei anderen Reiseveranstaltern. Diese Gelder
können nicht sofort an die Reisebüros zurückgeführt werden und werden auch nicht zurückbezahlt. Das Ge-
schäft der Reisebüros ist ein Geschäft mit kleinen Margen und mit hohen Vorauszahlungskosten. Der Rest ist
eigentlich logisch: Die brutale Folge ist, dass eine solche Branche effektiv komplett unter die Räder kommen
könnte.
Ihre Kommission hat vor diesem Hintergrund die Motion in reger Diskussion beraten und sie angenommen. Es
gibt keine Ideallösung für dieses Problem, sondern nur die am wenigsten schlechte Lösung. Diese haben wir
gewählt. Mit einer Verlängerung des Rechtsstillstands bis Ende September 2020 verschaffen wir uns Zeit und
Luft, die Branche eventuell zu retten.
Heute Morgen hat unser Rat in der Vorlage zum Luftfahrtgesetz die Differenz zum Nationalrat bereinigt. Damit
hat der Bundesrat zumindest beschränkt ein Druckmittel, um die Fluggesellschaften, die dadurch betroffen
sind, anzuhalten, die Reisebranche zu unterstützen und ihnen diese Rückzahlungen zu machen. Zusammen
mit dem Einfrieren der Situation bei den Betreibungen gegenüber den Konsumenten ist dies die einzige Mög-
lichkeit, der Branche momentan, vorübergehend zu helfen. Vielleicht finden wir zusammen mit dem Bundesrat
in den nächsten fünf Monaten eine tragfähige Lösung.
Erwähnen möchte ich an dieser Stelle einen Antrag Mazzone. Frau Ständerätin Mazzone hat in der Kommissi-
on verlangt, dass in diese Motion auch eine Variante eines Garantiefonds eingeführt wird. Alles, was wir heute
für die Reisebranche beschliessen, ist nämlich auch sehr, sehr schädlich für die Konsumenten. Einerseits gibt
es die Konsumenten, die bereits an die Reisebranche bezahlt haben, andererseits die Reisebranche, die diese
Gelder weitergegeben hat.
Die Kommission kam aber mit 7 zu 6 Stimmen zum Schluss, dass diese Lösung nicht zweckmässig wäre, weil
zum einen die Abwicklung nicht vereinfacht, sondern kompliziert würde. Zum andern gibt es in dieser Branche
bereits einen Branchenfonds, der allerdings leider zu wenig gross ist, um diese offenen Ausstände gegenüber
den Konsumenten zu begleichen.
Wir kommen somit heute nicht umhin, zwischen den Konsumenteninteressen einerseits und einem zeitlich
begrenzten Rettungsschirm für die Branche andererseits zu entscheiden. Ihre Kommission schlägt Ihnen von
den vielen schlechten Lösungen die am wenigsten schlechte vor und bittet Sie, die Motion anzunehmen.

Keller-Sutter Karin, Bundesrätin: Der Bundesrat ist sich bewusst, dass sich innerhalb der Reisebranche die
Reisebüros und auch die Reiseveranstalter in einer besonderen Situation befinden und vergleichsweise stark
von der gegenwärtigen Krise betroffen sind. Grundsätzlich sollten die allgemeinen Instrumente genutzt wer-
den, die der Bundesrat für Unternehmen zur Bewältigung der Krise geschaffen hat. Zu nennen sind hier etwa
der erleichterte Zugang zur Kurzarbeitsentschädigung, die Möglichkeit, einfach und rasch zu Überbrückungs-
krediten zu kommen, sowie die neue Covid-19-Stundung.
Der Bundesrat möchte vermeiden, dass ohne zwingende Gründe eine Vielzahl branchenspezifischer Einzel-
lösungen geschaffen wird, denn dies birgt die Gefahr, dass diese nicht optimal aufeinander abgestimmt und
inkohärent ausgestaltet sind. Weiter könnten damit neue Ungleichheiten geschaffen und Begehrlichkeiten ge-
weckt werden. Der Präsident Ihrer Kommission für Rechtsfragen hat das zu Recht ausführlich geschildert.
Seine Position in Bezug auf das Notrecht entspricht auch der Position des Bundesrates. Wir haben ja gerade
im Bereich der Justiz – Sie können sich erinnern – die Gerichtsferien verlängert, wir haben den Rechtsstillstand
angeordnet, aber wir haben von materiellen Eingriffen abgesehen, zum Beispiel im Strafrecht die Verjährungs-
frist anzutasten oder anderes. Das wurde aus Anwaltskreisen sehr stark gefordert.
Wir hatten eine Phase, in der relativ viel Druck aufgebaut wurde, in verschiedenen Bereichen zu Notrecht
zu greifen. Ich glaube, wir haben hier zu Recht widerstanden. Wir haben dann auch gezielte Instrumente
geschaffen – ich habe die Covid-19-Stundung erwähnt oder auch die Möglichkeiten der teilweisen Befreiung
von der Pflicht, eine Bilanz zu deponieren, wenn das Unternehmen bis Ende 2019 gesund war. Das waren
Instrumente, die auch hier, in diesem Bereich, mindestens teilweise greifen sollten.
Im vorliegenden Fall erachtet es der Bundesrat aber ausnahmsweise als gerechtfertigt, dass die erwähnten
Rückzahlungen an die Kundinnen und Kunden für eine gewisse Zeit nicht vollstreckt werden können. Andern-
falls droht tatsächlich eine flächendeckende Konkurswelle in der Reisebürobranche. Wir sprechen hier von
insgesamt 8000 Arbeitsplätzen in dieser Branche.
Wir sollten auch nicht vergessen, dass ein Teil der Probleme auf die bestehenden rechtlichen Rahmenbe-
dingungen zurückzuführen ist. Wichtig ist, dass der Rechtsstillstand, wie in der Motion beschrieben, nur die
besonderen Rückzahlungsansprüche der Kundinnen und Kunden betrifft, beispielsweise also nicht Löhne oder
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Mieten, und die Reisebüros und Reiseveranstalter nicht generell unter Schutz stellt. Beim beantragten Rechts-
stillstand handelt es sich bloss um eine

AB 2020 S 280 / BO 2020 E 280

vorübergehende Stabilisierungsmassnahme. Die Forderungen der Kundinnen und Kunden bestehen weiter.
Sie können auch wieder vollstreckt werden, wenn der Rechtsstillstand wegfällt.
Spätestens dann muss eine inhaltliche Lösung des Problems vorliegen. Das SECO hat gemeinsam mit den
entsprechenden Kreisen die Arbeiten für die Entwicklung möglicher Lösungen bereits aufgenommen. Zu be-
rücksichtigen sind dabei auch die Diskussionen über die direkten Ansprüche der Kundinnen und Kunden gegen
die Fluggesellschaften sowie die laufenden Arbeiten im europäischen Ausland, wo sich überall das gleiche Pro-
blem stellt. Es zeichnet sich dort ab, dass die Fluggesellschaften die Forderungen mit Gutschriften abgelten
können.
In diesem Sinne beantragt Ihnen der Bundesrat, die Motion anzunehmen.

Angenommen – Adopté

Präsident (Stöckli Hans, Präsident): Die Motion geht an den Bundesrat. Wir wünschen ihm eine glückliche
Hand bei der Umsetzung. Ich verabschiede Frau Bundesrätin Keller-Sutter und bedanke mich für ihre Präsenz.
Die Finanzkommission wird sich nun zu einer weiteren Differenzbereinigungssitzung treffen.

Schluss der Sitzung um 16.45 Uhr
La séance est levée à 16 h 45
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